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Leitungsmodernisierung Abschnitt 2 La Punt Chamues-ch - Fillisur
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ST638 380-kV Filisur - Robbia (Albula)
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Rhätische Bahn
Ferrovia retica Viafier retica

Swissgrid AG
z.H. von ARINAS environment AG
Dr. W. Abderhalden
Clüs 152d
7530 Zernez

Rhätische Bahn AG
Infrastruktur
Projektabwicklung
Landerwerb
Bahnhofstrasse 25
CH-7001 Chur

Telefon +41 (0)81 288 61 00
Internet www.rhb.ch

Kontaktperson Michael Genter
Direktwahl +41 (0)81 288 63 99
E-Mail Michael.Genter@rhb.ch

Chur, 5. Mai 2025 GeMi/GaAl

Zustimmung der Rhätischen Bahn (RhB) zu Bauten und Anlagen 
auf bzw. angrenzend an das Bahnbetriebsgebiet gemäss 
Art. 18m Eisenbahngesetz (EBG; 742.101)

Objekt-Vorhaben: Bergün Filisur, Grundstück-Nrn. 451, 625, 631, 682, 898, 903, 
922

RhB-Objekt: Bergün Filisur, Grundstück-Nrn. 451, 625, 631, 682, 898, 903, 
922

TAKS-Nr.: 15072.0.5 Stugl-Stuls - Bergün-Filisur, km 77.260 - 84.185
Bauvorhaben: Leitungsmodernisierung / Rodung

Allegra, sehr geehrter Herr Dr. W. Abderhalden
Allegra, sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben Ihre Eingabe vom 22. April 2025 bezüglich des Bauvorhabens auf den 
Grundstück-Nrn. 451, 625, 631, 682, 898, 903 und 922 in der Gemeinde Bergün Fi- 
lisur zur Kenntnis genommen.

Bitte lesen Sie den Inhalt dieses Dokumentes aufmerksam bis zum Schluss. Sie er­
halten diese Zustimmung im Doppel. Ein Exemplar ist für Sie bestimmt und das an­
dere Dokument für die RhB.

ZUSTIMMUNG

Das eingereichte Projekt liegt angrenzend an das Bahnbetriebsgebiet der Strecke 
Stugl-Stuls - Bergün-Filisur zwischen Bahn-km 77.260 und 84.185. Gemäss Art. 18m 
Eisenbahngesetz (EBG) dürfen Bauvorhaben, die an Bahngrundstücke angrenzen 

http://www.rhb.ch
mailto:Michael.Genter@rhb.ch


bzw. Bahngrundstücke beanspruchen, nur mit Zustimmung der Bahnunternehmung 
bewilligt werden.

Die RhB stimmt dem Vorhaben unter folgenden Auflagen zu:

Genehmigungsverfahren
Die Bewilligung von Änderungen an Starkstromanlagen richtet sich nach Art. 16 ff. 
Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanalgen (EleG, 
SR 734.0).

Sofern eine solche Bewilligung der zuständigen Behörde erteilt wird, kann die RhB 
dem Bauvorhaben unter folgenden Auflagen zustimmen:

Rodungsbewilligung
Die RhB als Eigentümerin der Grundstück-Nrn. 451, 625, 631, 682, 898, 903, 922 er­
klärt sich mit den auf dem Rodungsplänen im Anhang aufgeführten temporären und 
definitiven Rodungen und einem allfälligen Ersatz der temporären Rodung an Ort und 
Stelle für einverstanden, vorbehaltlich der nachstehenden Punkte:

Die Kosten in Zusammenhang mit dem Ersatz der temporären Rodungen wer­
den durch die Swissgrid AG getragen.

Die Swissgrid hat der RhB schriftlich zu bestätigen, dass kein Schutzwald 
betroffen ist. Dazu ist eine schriftliche Bestätigung des AWN vorzulegen, dass 
durch die Rodung die Sicherheit für die RhB nicht verschlechtert wird.
Die Schriftliche Bestätigung ist elektronisch an die folgende Adresse einzu­
reichen: landerwerb@rhb.ch

Auf Realersatz für die definitive Rodungen wird verzichtet. Stattdessen werden 
Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes getroffen (Art. 7 
Abs.2 lit. a/b WaG).

-> Das geschlagene Holz kann durch den Revierförster taxiert werden und der da­
raus resultierende Erlös an die RhB überwiesen werden.

Umtriebsentschädigung für die Masten
Die RhB erhält für die Masten Nrn. 169, 173, 174, 175, 179, 188 und 192, welche auf 
RhB-Grund zu stehen kommen, eine Umtriebsentschädigung von insgesamt
CHF 1'400.

Entschädigung
Die Umtriebsentschädigung für die Masten sowie der Erlös aus dem geschlagenen 
Holz sind in einer Gutschrift festzuhalten und an folgende Adresse zuzustellen:
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debitoren@rhb.ch sowie landerwerb@rhb.ch 

oder

Rhätische Bahn AG
Debitoren und Landerwerb
Bahnhofstrasse 25
7001 Chur

Schäden und Instandsetzung
Die RhB wird von jeglicher Haftung entlastet. Allfällige Instandsetzungen sowie not­
wendige Anpassungen, die durch das Vorhaben entstehen, gehen vollumfänglich zu 
Lasten der Bauherrschaft.

Sicherheitsmassnahmen vor und während der Bauarbeiten
Das Bauen in der Nähe der Bahn birgt besondere Gefahren in sich:

Sämtliche Arbeiten, sowohl die Arbeitsvorbereitungen als auch die Ausführung, sind 
mit dem Bahndienst zu koordinieren (Kontakt Bahnmeister).

• Die notwendigen Sicherheitsmassnahmen, insbesondere bezüglich Fahrleitung, 
sind mindestens 20 Arbeitstage vor Baubeginn zwischen der Bauherrschaft bzw. 
dem Bauunternehmer und der RhB abzusprechen, da unter anderem ein Sicher­
heitswärter bei der RhB oder extern eingemietet werden muss, sowie ein Sicher­
heitsdispositiv zu erstellen ist.

Kontakt: Bahnmeister Albula, Herr Sutter, marco.sutter@rhb.ch, 
Mobil: +41 79 644 92 43, Tel: +41 81 288 47 26.

• Beim Betrieb von Kranen, Hebezeugen und Baumaschinen hat der Bauunterneh­
mer die in diesem Zusammenhang erforderlichen Sicherheitsauflagen der RhB ein­
zuhalten.

• Die Schutzmassnahmen gegenüber den elektrischen RhB-Leitungen sind vorgän­
gig (Minimum 20 Arbeitstage vor Baubeginn) in Form eines Planes an die RhB, 
elektrotechnische Anlagen, Energie/Fahrleitung oder , zuzu­
stellen.

netzleitstelle@rhb.ch

• Die Kosten für die Sicherheitsmassnahmen gehen zu Lasten der Bauherrschaft 
bzw. des Bauunternehmers.

• Während der Bauzeit darf die Sicherheit des Bahnbetriebes nicht beeinträchtigt 
werden. Die Instruktion sämtlicher am Bau Beteiligten ist Sache des Unterneh­
mers.
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Grundlagen zur Arbeitssicherheit
• Geschäftsbereichsweisung Nr. 2204

«Sicherheitsvorschriften für Privatunternehmer bei Arbeiten im Gleisbereich oder in 
der Nähe von Bahnanlagen»

• RTE 20600, Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Bahnstromanlagen
(zu beziehen bei Voev.ch)

Vorgehen bei Uneinigkeit
Wenn zwischen Bauherrschaft und Bahnunternehmung keine Einigung erzielt werden 
kann, richtet sich das Verfahren nach Art. 18m Abs. 2 lit. a EBG.

Wir bitten Sie, uns ein unterzeichnetes Exemplar zurückzusenden.

Freundliche Grüsse

Rhätische Bahn AG
Infrastruktur

Ralph Reahsteinef
Leiter Projektabwicklung
Chur, 5. Mai 2025

Fortgeschrittene elektronische Signatur
Signiert auf Skribble.comFES

Ralph Rechsteiner
Leiter Projektabwicklung

Michael Ge^tef
Jurist Bereich Infrastruktur
Chur, 6. Mai 2025

Fortgeschrittene elektronische Signatur
Signiert auf Skribble.comFES

Michael Genter
Jurist Bereich Infrastruktur

Mit der Zustimmung mit Auflagen einverstanden:

Wir bitten Sie, uns ein unterzeichnetes Exemplar zurückzusenden.

Beilage: - Geschäftsbereichsweisung Nr. 2204
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5.1
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519

M 1360a179
2777636.93/1166344.34

PARZELLEN-NR:

EIGENTÜMER:M 1:1'000

neue definitive Rodung

bestehende definitive Rodung  

neue temporäre Rodung 

Legende Rodung

380-KV-LEITUNG LA PUNT-FILISUR

GEMEINDE BERGÜN FILISUR

      0 m2

451

RHÄTISCHE BAHN AG (Rhb) 

Legende Grenzen

betroffene Parzelle

Waldgrenze

RODUNGSPLAN
Mast 1360a179

     0 m2

  135 m2

451
Rhätische Bahn AG (RhB) 

Bahnhofstrasse 25

7001 Chur



Stazion Stugl/Stuls
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631
Rhätische Bahn AG (RhB)

Bahnhofstrasse 25

 7001 Chur

M 1360x192
2774858.50/1169032.46

PARZELLEN-NR:

EIGENTÜMER:M 1:1'000

neue definitive Rodung

bestehende definitive Rodung  

neue temporäre Rodung 

Legende Rodung

RODUNGSPLAN
Mast 1360x192

380-KV-LEITUNG LA PUNT-FILISUR

GEMEINDE BERGÜN FILISUR

BÜRGERGEMEINDE BERGÜN FILISUR

631

Legende Grenzen

betroffene Parzelle

Waldgrenze

  375 m²

   67 m2

     0 m2
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682
Rhätische Bahn AG (RhB)

Bahnhofstrasse 25

 7001 Chur

PARZELLEN-NR:

EIGENTÜMER:M 1:1'000

neue definitive Rodung

bestehende definitive Rodung  

neue temporäre Rodung 

Legende Rodung

RODUNGSPLAN
Mast 1360x192

380-KV-LEITUNG LA PUNT-FILISUR

GEMEINDE BERGÜN FILISUR

Legende Grenzen

betroffene Parzelle

Waldgrenze

RHÄTISCHE BAHN AG (RHB)

682

 186 m²

       0 m2

       0 m2



M 1360a175
2’777’756.89/1’164’651.75

PARZELLEN-NR:

EIGENTÜMER:M 1:1'000

neue definitive Rodung

bestehende definitive Rodung  

neue temporäre Rodung 

Legende Rodung

380-KV-LEITUNG LA PUNT-FILISUR

GEMEINDE BERGÜN FILISUR

Legende Grenzen

betroffene Parzelle

Waldgrenze
   159 m2

    73 m2

898

RHÄTISCHE BAHN AG (RHB)

RODUNGSPLAN
Mast 1360a175

   93 m²

898
Rhätische Bahn AG (RhB)

Bahnhofstrasse 25

7001 Chur
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Rhätische Bahn AG (RhB)

Bahnhofstrasse 25

7001 Chur

M 1360x173
2’777’522.26/1’164’167.51

PARZELLEN-NR:

EIGENTÜMER:M 1:1'000

neue definitive Rodung

bestehende definitive Rodung  

neue temporäre Rodung 

Legende Rodung

RODUNGSPLAN
Mast 1360x173

380-KV-LEITUNG LA PUNT-FILISUR

GEMEINDE BERGÜN FILISUR

Legende Grenzen

betroffene Parzelle

Waldgrenze

903

RHÄTISCHE BAHN AG (RhB)

       10 m2

  
     157 m2

    463 m²
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920

921

922

950

926

948

193

192

134.1

136

1669

2376

2378

922
Rhätische Bahn AG (RhB)

 Bahnhofstrasse 25

7001 Chur

PARZELLEN-NR:

EIGENTÜMER:M 1:1'000

neue definitive Rodung

bestehende definitive Rodung  

neue temporäre Rodung 

Legende Rodung

380-KV-LEITUNG LA PUNT-FILISUR

GEMEINDE BERGÜN FILISUR

922

RHÄTISCHE BAHN AG (RHB)

Legende Grenzen

betroffene Parzelle

Waldgrenze

RODUNGSPLAN
Mast 1360x169

  404 m²

     0 m²

     0 m²



741

n/a
11.1

859

971

625

625
Rhätische Bahn AG (RhB)

Bahnhofstrasse 25 

7001 Chur

M 1360x188
2'775'884.66/1’168’208.31

PARZELLEN-NR:

EIGENTÜMER:M 1:1'000

neue definitive Rodung

bestehende definitive Rodung  

neue temporäre Rodung 

Legende Rodung

RODUNGSPLAN
Mast 1360x188

380-KV-LEITUNG LA PUNT-FILISUR

GEMEINDE BERGÜN FILISUR

Legende Grenzen

betroffene Parzelle

Waldgrenze
     0 m2

    0 m2

625

RHÄTISCHE BAHN AG (Rhb)

   29 m²
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